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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.03.2010 

Geschäftszahl 

2009/16/0119 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 2009/13/0083 E 20. Jänner 2010 RS 1 

Stammrechtssatz 

Die Entscheidung über die Gewährung von monatlich wiederkehrenden Leistungen, zu denen auch die 
Familienbeihilfe zählt, ist ein zeitraumbezogener Abspruch. Ein derartiger Abspruch gilt mangels eines im 
Bescheid festgelegten Endzeitpunktes für den Zeitraum, in dem die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse 
keine Änderung erfahren, jedenfalls aber bis zum Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides (vgl. z.B. das hg. 
Erkenntnis vom 18. November 2008, 2007/15/0067, mwN). 


